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Umsatzsteuerpflicht: Schulfördervereine nicht betroffen 
 

Die Umsatzsteuerpflicht für öffentliche Dienstleistungen bewegt die Gemüter in unserer Stadt seit 
Wochen. Ab wann gilt sie, wer ist davon betroffen, wie sehen Auswirkungen konkret aus. „Zumindest 
für die Schulen hat das Thüringer Finanzministerium nunmehr klargestellt: Kuchenbasare an Schulen 
können auch zukünftig steuerfrei durchgeführt werden und Schulfördervereine sind nicht betroffen. 
Letztlich entscheidet, wer an der Schule den Basar durchführt. Im Falle der Durchführung durch die 
Schule als öffentliche Einrichtung selbst gilt die Steuerpflicht. Dem ist allerdings nicht so, wenn die 
Ausrichter von Veranstaltungen an den Schulen, wie Schulfeste und Kuchenbasare, Eltern, 
Schulfördervereine oder Schülerfirmen sind.“ betont Daniel Reinhardt, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender und Geraer Landtagsabgeordneter. 
 
Zum Hintergrund: Die Umsatzsteuerpflicht für öffentliche Einrichtungen wird ab dem 1. Januar 2025 
ausgeweitet. Leistungen, die juristische Personen des öffentlichen Rechts – wie zum Beispiel Schulen - 
unter den gleichen rechtlichen Bedingungen wie private Unternehmer erbringen, unterliegen ab diesem 
Zeitpunkt der Umsatzsteuer. Grund ist die Umsetzung der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Danach 
können auch Kommunen und öffentliche Einrichtungen Unternehmereigenschaft haben und in 
Konkurrenz zu privaten Unternehmern stehen. 
 
Reinhardt rät, künftig genau zu überlegen, wer an der Schule den Kuchen oder anderes verkauft. 
 
Mit freundlicher Bitte um Veröffentlichung. 
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